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Norm

AuslandsverwendungsV 2005 §2;

GehG 1956 §21a idF 2004/I/176;

RGV 1955 §26 idF 2004/I/176;

Rechtssatz

Eine Berufung auf ein vom Bundeskanzleramt hinausgegebenes Rundschreiben betre8end die Bemessung des

Funktionszuschlages alleine vermag nicht eine gesetzlich gebotene Begründung der Bemessung eines

Funktionszuschlages, respektive der Versagung eines höheren Funktionszuschlages, herzustellen.
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